
BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF

MEISTERBRIEF
HERR                                                                                                               

Geb. am                                   in                                                                                

hat vor dem unterzeichneten Prüfungsausschuss bei der Bezirksregierung Düsseldorf die Prüfung
zum Geprüften Meister für Bäderbetriebe bestanden und ist nach der Verordnung über die
berufliche Fortbildung zum Geprüften Meister für Bäderbetriebe / Geprüfte Meisterin für
Bäderbetriebe vom 14. Juli 1998 (Bundesgesetzblatt S. 1810) berechtigt, die Berufsbezeichnung

Geprüfter Meister für Bäderbetriebe
zu führen, leitende Funktionen in einem Schwimmbad auszuüben und Fachangestellte für
Bäderbetriebe auszubilden.

Düsseldorf, den ______________

                                                               (Siegel)

     ________________________                             _______________________
 Die Vorsitzende/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses                        Die Vertreterin/Der Vertreter der zuständigen Stelle

     ________________________                            _______________________
            Mitglied des Prüfungsausschusses                                                               Mitglied des Prüfungsausschusses

     ________________________                            _______________________
           Mitglied des Prüfungsausschusses                                                             Mitglied des Prüfungsausschusses



BEZIRKSREGIERUNG DÜSSELDORF

MEISTERBRIEF
FRAU                                                                                                               

Geb. am                                   in                                                                                

hat vor dem unterzeichneten Prüfungsausschuss bei der Bezirksregierung Düsseldorf die Prüfung
zum Geprüften Meister für Bäderbetriebe bestanden und ist nach der Verordnung über die
berufliche Fortbildung zum Geprüften Meister für Bäderbetriebe / Geprüfte Meisterin für
Bäderbetriebe vom 14. Juli 1998 (Bundesgesetzblatt S. 1810) berechtigt, die Berufsbezeichnung

Geprüfte Meisterin für Bäderbetriebe
zu führen, leitende Funktionen in einem Schwimmbad auszuüben und Fachangestellte für
Bäderbetriebe auszubilden.

Düsseldorf, den ______________

                                                               (Siegel)

     ________________________                             _______________________
 Die Vorsitzende/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses                       Die Vertreterin/Der Vertreter der zuständigen Stelle

     ________________________                            _______________________
            Mitglied des Prüfungsausschusses                                                               Mitglied des Prüfungsausschusses

     ________________________                            _______________________
           Mitglied des Prüfungsausschusses                                                             Mitglied des Prüfungsausschusses


